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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1959

Norm

StVO §20 Abs1 ID

Rechtssatz

Wird die Fahrgeschwindigkeit wegen Blendwirkung herabgesetzt, so darf sie erst dann wieder erhöht werden, wenn

die Behinderung des Sehvermögens völlig beseitigt ist und die für diese wieder erhöhte Geschwindigkeit als

Anhalteweg in Betracht kommende Strecke vollständig eingesehen werden kann.
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